
Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg von Berlin    
Abteilung Bürgerdienste, Ordnungsamt, Straßen- und Grünflächenamt 

 
 

Zu Pkt.               der Tagesordnung 
 
 

Bezirksamtsvorlage 

- zur Beschlussfassung - 

für die Sitzung am Dienstag, dem  10.10.2017 
___________________________________________________________________ 

 
 
 

I. Gegenstand der Vorlage: Beschluss der BVV 
Drucks.-Nr. 1874/XIX vom 11.05.2016 
 

  Eine Ampel in der Marienfelder Straße 66 - 88 
   
   
 
 

  

II. Berichterstatterin: Frau Bezirksstadträtin Christiane Heiß 
   
   
   
III. Beschlussentwurf: Das Bezirksamt beschließt, die beiliegende Vorlage 

- Mitteilung zur Kenntnisnahme - an die Bezirksver-
ordnetenversammlung weiterzuleiten. 

   
   
IV. Begründung: Ist der Anlage zu entnehmen. 
   
   
    
   
V. Rechtsgrundlage: § 36 BezVG 
   
VI. Auswirkungen auf die Gleichstellung der 

Geschlechter 
 

   
VII. Haushaltsmäßige/ Personalwirtschaftliche 

Auswirkungen 
 

   
VIII. Nachhaltigkeit (s. Anlage)  
   

IX. Mitzeichnung  

Berlin Tempelhof- Schöneberg, den    25.09.2017 
 
 
 
 
Christiane Heiß 
Bezirksstadträtin 
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M I T T E I L U N G - zur Kenntnisnahme - 
des Bezirksamtes Tempelhof-Schöneberg von Berlin 
über den Beschluss der BVV vom 11.05.2016 Drucksache Nr. 1874/XIX 
 
 
 
 
 
Die BVV fasste auf ihrer Sitzung am 11.05.2016 folgenden Beschluss: 
 
dass in der Marienfelderstraße 66-80 eine Ampel angelegt wird, da dort schon viele 
Kinder verletzt wurde , als sie die Straße überqueren wollten. Des weiteren der Nähe 
gibt es ein Wohnheim. Das heißt, dass viele Menschen die Straße entlang laufen und 
überqueren. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens ist es daher sicherer dort 
eine Ampel zu platzieren. 
 
Das Bezirksamt teilt hierzu mit der Bitte um Kenntnisnahme mit: 
 
Das Bezirksamt hat die zuständige Senatsverwaltung um Stellungnahme gebeten. 
Von dort liegt folgende Mitteilung vor: 
 
„Ich gehe davon aus, dass es sich bei der angegebenen Örtlichkeit um die Marien-
felder Allee 66-80 handelt. Dort befindet sich das ehemalige Notaufnahmelager Ma-
rienfelde, in dem zurzeit Flüchtlingsfamilien untergebracht sind. 
 
Bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt (heute SenUVK) gibt es 
eine Arbeitsgruppe „Förderung des Fußgängerverkehrs“. In der Arbeitsgruppe arbei-
ten die Polizei, die Straßenbaulastträger und die Straßenverkehrsbehörden zusam-
men. In regelmäßigen Sitzungen werden hier Örtlichkeiten besprochen, an denen es 
für Fußgängerinnen und Fußgänger schwierig ist, über die Straße zu kommen. 
 
Diese Arbeitsgruppe hat nach einem gemeinsamen Ortstermin in der Marienfelder 
Allee vor der Unterkunft der Flüchtlingsfamilien am 27.08.2015 beschlossen, dass in 
Höhe der Hausnummer 63 eine Mittelinsel gebaut werden soll. Mittelinseln haben für 
Fußgängerinnen und Fußgänger den Vorteil, dass man beim Überqueren der Fahr-
bahn dort stehen bleiben kann und nur jeweils der Fahrverkehr aus einer Richtung 
beachtet werden muss. Damit Fußgängerinnen und Fußgänger, die über die Straße 
wollen, gut von den Autofahrerinnen und Autofahrern gesehen werden und auch um-
gekehrt die Fußgängerinnen und Fußgänger die Fahrzeuge besser sehen können, 
wird zusätzlich das Halten von Fahrzeugen am Fahrbahnrand vor der Mittelinsel ver-
boten. 
 



 
 
 
 
Die neue Mittelinsel ist ausreichend, damit Fußgänger sicherer über die Straße 
kommen können. Eine Ampel ist derzeit unter Berücksichtigung des Verkehrsablaufs 
und der vorhanden Sicherheitsverhältnisse dagegen nicht erforderlich. Die Errichtung 
von Ampelanlagen bedeute immer auch einen erheblichen Planungs- und Kosten-
aufwand, wodurch die Umsetzung erfahrungsgemäß einen recht langen Zeitraum in 
Anspruch nehmen würde.“ 
 
Vom zuständigen Fachbereich Straße kann ergänzend mitgeteilt werden, dass für 
die Planung der Mittelinsel noch in diesem Jahr Haushaltsmittel aus dem Querungs-
hilfeprogramm von der Senatsverwaltung zur Verfügung gestellt werden. Für die 
Herstellung der Mittelinsel ist die Bereitstellung der notwendigen Haushaltsmittel bei 
der Senatsverwaltung vorgemerkt. 
 
 
Berlin Tempelhof-Schöneberg, den    10.10.2017 
 
 
 
 
 
 
Angelika Schöttler                                                                   Christiane Heiß 
Bezirksbürgermeisterin                                                           Bezirksstadträtin 
 

 
 

 

 



Musterblatt Auswirkungen von Beschlüssen auf eine nachhaltige Entwicklung im Sinne der Lokalen Agenda 21 
 

Nachhaltigkeitskriterium keine Auswirkungen positive Auswirkungen negative Auswirkungen Bemerkungen 
   

quantitativ 
 
qualitativ 

 
quantitativ 

 
qualitativ 

 

 1. Fläche 
     

x      

 2.  Wasser 
     

x      

 3.  Energie 

     
x      

 4.  Abfall 
     

x      

 5.  Verkehr 
     

  x    

 6.  Immissionen 
     

x      

 7.  Einschränkung von Fauna  
      und Flora 
 

x      

 8.  Bildungsangebot 
 

x      

 9.  Kulturangebot 
 

x      

10. Freizeitangebot 
 

x      

11. Partizipation in Entschei- 
      dungsprozessen  x      

12. Arbeitslosenquote 
 

x      

13. Ausbildungsplätze 
 

x      

14. Betriebsansiedlungen 
 

x      

15. Wirtschaftl. Diversifizierung  
      nach Branchen 
 

x      

16. Demografischer Wandel 
 

x      

 

Entsprechende Auswirkungen sind lediglich anzukreuzen.  

 


